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8. Gewalt an Tieren

Obwohl Gewalthandlungen an Tieren alltäglich 
stattfinden und Tiere in vielfältiger Weise und in 
großer Zahl zu Opfern von Gewalt werden, ist es bis-
her unüblich, von Gewalt an Tieren zu sprechen. 
Auch die Gewaltforschung hat Tiere als Opfer von 
Gewalt bisher weitgehend ignoriert. Erst mit dem Er-
starken der Human-Animal Studies erschienen erste 
sozialwissenschaftliche Beiträge, die Gewalt an Tie-
ren analysieren (für eine Übersicht vgl. Buschka/
Gutjahr/Sebastian 2012). Auf der Basis eines Gewalt-
begriffs, der die physische Schädigung in den Mittel-
punkt stellt, können jedoch auch Tiere eindeutig als 
Opfer von Gewalt verstanden werden. Die historisch 
noch junge Forschung zur Gewalt an Tieren analy-
siert insbesondere die komplexen Erscheinungsfor-
men und sozialen Konfigurationen der Gewalt, wo-
bei die vielfältigen sozialen Strategien, Mechanismen 
und Institutionen, die eine Aufrechterhaltung und 
Neutralisierung systematischer Gewalt an Tieren er-
möglichen, von besonderer Bedeutung sind. 

Tiere als Opfer von Gewalt

Gängige Gewaltdefinitionen schließen Tiere als Ge-
waltopfer zwar nicht kategorisch aus, wurden jedoch 
bisher nicht auf diese angewandt. Vereinzelt werden 
Tiere sogar explizit als mögliche Opfer von Gewalt 
ausgeschlossen, etwa indem der Begriff ›Opfer‹ aus-
schließlich für Menschen verwendet wird. Dies ist 
überraschend, da Gewaltdefinitionen gemein ist, 
dass sie die physische Verletzung oder Schädigung 
zum Minimalkriterium erklären (vgl. u. a. Popitz 
2004, 48 sowie Sofsky 2005, 19). Die Tatsache, dass 
Tiere leidensfähige Körper haben, dass sie verletzbar 
sind und sich Schmerzen entziehen wollen, und dass 
ihre je individuellen Leben durch absichtsvolle 
menschliche Handlungen beendet werden können, 
erzwingt, Gewaltdefinitionen auch auf Tiere anzu-
wenden.

Um die Gewalt an Tieren differenziert analysie-
ren zu können, bietet sich eine Unterscheidung in 
›private‹ und ›institutionalisierte‹ Gewalt an. Mit der 
›privaten Gewalt‹ gegenüber Tieren sind individu-
elle, nicht gesellschaftlich organisiert auftretende 
Formen menschlicher Gewaltausübung gemeint. 
Diese werden zumeist unter den Begriff der ›Tier-
quälerei‹ subsumiert, sind heutzutage weitgehend 
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76 II. Rahmungen von Gewalt

sozial geächtet und werden regelmäßig skandalisiert. 
Davon unterschieden wird die ›institutionalisierte 
Gewalt‹ gegen Tiere. Michael Fischer versteht dar-
unter ein »System professionalisierter, rechtlich ge-
regelter, bürokratisch organisierter und staatlich 
subventionierter« Ausübung von Gewalt gegen 
Tiere, das durch die Entpersonalisierung, Formali-
sierung und die Integration in die soziale Ordnung 
charakterisiert ist (2001, 175). Sie wird vor allem im 
Rahmen der Nahrungsmittelproduktion und der 
Tierversuche angewendet. Opfer privater Gewalt 
sind zumeist als ›Haustiere‹ sowie zuweilen auch als 
›Wildtiere‹ bezeichnete Tiere, während die Opfer 
der institutionalisierten Gewalt vornehmlich jene als 
›Nutz- oder Versuchstiere‹ klassifizierten sind. Da-
bei sind zahlenmäßig wesentlich mehr Tiere von der 
institutionalisierten Gewalt betroffen. Institutionali-
sierte Gewalt ist Mittel zu anderen Zwecken und 
wird durch diese Zwecke legitimiert (vgl. Sofsky 
2005, 52). Sie findet beispielsweise im Schlachthof, 
im Versuchslabor oder auf der Pelzfarm statt. Private 
Gewalt hingegen, etwa in Form ›klassischer‹ Tier-
quälerei, ist zumeist Selbstzweck, d. h. die vollzogene 
Gewalt findet nicht unmittelbar im Dienst eines ›hö-
heren‹ oder nachgelagerten Ziels statt.

Der Begriff der ›institutionalisierten Gewalt‹ ge-
gen Tiere bietet eine systematische Perspektive, mit 
der sich das Ausmaß und die Komplexität der Ge-
walt an Tieren begrifflich fassen lässt. Er eignet sich 
dazu, Gewalthandlungen gegen Tiere nicht als indi-
viduelle Akte, sondern als Resultate kollektiven 
Handelns zu verstehen. Wesentlich ist dabei, dass die 
institutionalisierte Gewalt gegen Tiere systematisch 
vollzogen und dabei weitgehend gebilligt wird (vgl. 
Fischer 2001, 171). Auch Melanie Bujok verweist auf 
den makrosoziologischen Zusammenhang der Ge-
walt an Tieren (2011, 2). Sie verwendet dabei in An-
lehnung an Peter Imbusch den Begriff der Makroge-
walt, die durch staatliche Institutionen gefördert und 
legitimiert wird sowie die Gewalt legitimierende 
und neutralisierende kulturelle Rahmungen schafft. 
Bujok erweitert Imbuschs Konzept dabei um Ak-
teure aus dem Bereich der Ökonomie (vgl. ebd., 3). 

Formen und Praktiken der Gewalt 
an Tieren

Um die unterschiedlichen Formen der Gewalt an 
Tieren zu beschreiben, bietet sich die Verwendung 
der Gewalttypologie Peter Imbuschs (2002, 34 ff.) 

an, der Gewaltsituationen anhand der Fragen ›wer, 
was, wie, wem, wozu und weshalb‹ analysiert: Die 
Gewalt wird von einer Vielzahl unterschiedlicher 
Menschen (Wer?) ausgeführt – etwa von Schlacht-
hof arbeiter/innen, Tiermäster/innen, Jäger/innen 
oder Vivisektor/innen – und wird häufig etwa durch 
den Konsum von Tierprodukten gewissermaßen in 
Auftrag gegeben. Die Gewalthandlungen sind vor-
nehmlich auf die Verletzung der Körper sowie die 
Tötung der Tiere ausgerichtet (Was?). Zwar leiden 
Tiere auch psychisch unter ihren Lebensbedingun-
gen und der Gewalt, doch lassen sich physische Ver-
letzungen zweifelsfreier als psychische Verletzungen 
feststellen. Die Mittel und technischen Instrumente 
der Gewalt (Wie?) sind mannigfaltig und reichen 
von der Bolzenschusspistole, dem Messer und der 
Säge im Schlachthof über das Skalpell und die 
Spritze im Versuchslabor bis zur Peitsche im Zirkus 
oder zum Gewehr bei der Jagd. Es lässt sich ferner 
argumentieren, dass die Kontrolle des Körpers, bei-
spielsweise durch Einsperren in Käfigen, die Mani-
pulation des Körpers durch Zucht und Gentechnik, 
den Entzug von Sonnenlicht oder systematische 
Fehlernährung Formen von Gewalt oder nur durch 
vorhergehende Gewalt möglich sind. Die unter-
schiedlichen Gewaltopfer (Wem?) sind so zahlreich, 
dass sie kaum abschließend dargestellt werden kön-
nen. Allein in der deutschen Fleischindustrie wur-
den 2010 im Rahmen gewerblicher Schlachtungen 
58.138.900 Schweine, 3.737.900 Rinder und 974.100 
Schafe getötet. Die Anzahl der als Geflügel klassifi-
zierten getöteten Tiere wird nicht individuell bezif-
fert, sondern anhand des addierten Körpergewichts 
(1.379.600 Tonnen) ausgedrückt (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2011). Weiterhin wurden im Jahr 2009 
2.786.331 Wirbeltiere in Tierversuchen getötet (vgl. 
BMELV 2011). Eine weitere Gruppe sind diejenigen 
Tiere, die Opfer privater Gewalt werden, wobei hier 
keine systematische zahlenmäßige Erfassung statt-
findet. Der Zweck (Wozu?), d. h. das unmittelbare 
Ziel der Gewalt gegen Tiere, unterscheidet sich je 
nach Kontext, wobei die ökonomische Nutzung und 
Verwertung von Tieren, etwa bei der Produktion 
von Fleisch-, Milch- oder Eiprodukten, das wohl 
wichtigste Motiv ist. In welchem sozio-historischen 
Begründungszusammenhang (Weshalb?) die Gewalt 
vollzogen wird, muss somit auch je nach Fall analy-
siert werden. Angesichts der enormen Zahl unter-
schiedlicher Gewalthandlungen an Tieren ist eine 
Verallgemeinerung der kulturellen, institutionellen, 
ökonomischen, (sozial-)psychologischen, histori-
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778. Gewalt an Tieren

schen und symbolischen Rahmung der Gewalt an 
Tieren kaum möglich. So unterschiedlich die Ge-
waltpraktiken jedoch sein mögen, ihnen allen ist die 
Annahme einer generellen, teilweise lediglich gra-
duell eingeschränkten Legitimität der Nutzung von 
Tieren zu eigen.

Eine Besonderheit der Gewalt an Tieren ist die 
spezifische Beteiligung unterschiedlicher Gruppen 
und Individuen. Auf der einen Seite stehen die Tiere 
als Opfer der Gewalt. Sie setzen sich zwar im Rah-
men ihrer Möglichkeit zuweilen gegen die Gewalt 
zur Wehr, werden aber zu großen Teilen durch phy-
sische Kontrolle an der Gegenwehr gehindert. Fer-
ner können sich Tiere nicht kollektiv handelnd der 
Gewalt widersetzen. Auch die Teilnahme an Diskur-
sen um die Legitimität dieser Gewalt ist ihnen, im 
Unterschied zu Opfern zwischenmenschlicher Ge-
waltverhältnisse, nicht möglich. Tiere können somit 
keine Subjekte ihrer eigenen Emanzipation sein. Auf 
Seiten der Täterinnen und Täter stehen zum einen 
diejenigen Menschen, die die Gewalthandlungen 
physisch durchführen. Hierzu zählen etwa Ange-
stellte von Schlachthöfen oder Tierversuchslaboren. 
Zum anderen sind Konsumentinnen und Konsu-
menten von Tierprodukten an der Gewalt beteiligt, 
da sie durch ihren Konsum die Gewalt mitverursa-
chen. Zwischen beiden Gruppen besteht ein implizi-
tes Einvernehmen, da erstere gleichsam im Auftrag 
der letzteren agieren. Da es sich bei dieser Gewalt an 
Tieren nicht lediglich um Einzelhandlungen, son-
dern um ein komplexes Kontinuum systematischer 
und alltäglicher Gewalt handelt, sind beinahe alle 
Menschen durch Konsum, gewalttätige Praxis oder 
ideelle Unterstützung in den Gewaltzusammenhang 
involviert. 

Diese institutionalisierte Gewalt gegen Tiere gilt 
zwar als legitim, jedoch ist der Umgang mit ihr in 
den westlichen Gegenwartsgesellschaften ambiva-
lent. So löst beispielsweise die Gleichzeitigkeit des 
Konsumwunsches und des Wissens um die Gewalt 
in fast allen Menschen Unbehagen aus. Stellvertre-
tend für den Versuch, Milderung der Gewalt und 
Nutzung von Tieren in Einklang zu bringen, stehen 
die Konzepte der sogenannten ›artgerechten Hal-
tung‹ und ›humanen Schlachtung‹. Beide Konzepte 
setzen die Legitimität von Haltung und Tötung von 
Tieren zu Zwecken der ›Fleischproduktion‹ voraus 
und korrigieren lediglich ›Fehler‹ in der Form der 
Gewaltanwendungen. Zentral ist hierbei, dass die 
Gewalthandlungen an Tieren nicht abgeschafft, son-
dern reformiert und dadurch weiter legitimiert wer-

den. Diese Versuche der Vermittlung kontroverser 
Interessen verdeutlichen die Ambivalenz in der 
Mensch-Tier-Beziehung, die Michael Fischer als 
eine »merkwürdige moralische Semi-Inklusion« (Fi-
scher 2001, 180) bezeichnet, deren Folge zwar einer-
seits die Anerkennung von Tieren als empfindsame 
Wesen sei, diese aber gleichzeitig aus dem Kreis der 
Träger moralischer und positiver Rechte ausschließe. 
Damit bewege sich die Inklusion von Tieren in ei-
nem Spannungsfeld von sozial normiertem und pro-
pagiertem Mitleid und dem System einer professio-
nellen, gewaltsamen und als selbstverständlich ange-
sehenen Nutzung (vgl. ebd.).

Die historische Entwicklung 
der Gewalt an Tieren

Ein Spezifikum der kollektiven Gewalt gegen Tiere 
ist, dass sie nicht trotz, sondern aufgrund der gesell-
schaftliche Normordnung vollzogen wird und dass 
sie sich dabei historisch nicht gegen widerstrebende 
soziale Kräfte hat durchsetzen und als neue soziale 
Norm etablieren müssen. Die gewaltsame Nutzung 
von Tieren stellt eine Konstante in der Zivilisations-
geschichte dar, wobei lediglich die spezifischen Op-
fergruppen sowie die Formen der Gewaltausübung 
je nach Stand der technologischen Entwicklung der 
Produktivkräfte, der kulturellen und institutionellen 
Rahmenbedingungen, der psychologischen Um-
gangsweisen sowie der konkreten Ausgestaltung der 
Produktionsverhältnisse variieren: Kulturgeschicht-
lich beginnen die ersten Formen der Gewalt gegen 
Tiere mit der Jagd auf Wildtiere zu Nahrungszwe-
cken. Die geplante und organisierte Form der Jagd 
ist jedoch eine vergleichsweise junge Praktik des 
Menschen. So wird in der Anthropologie angenom-
men, dass die Verbreitung der organisierten Jagd erst 
vor ca. 20.000 Jahren begann (vgl. Nibert 2002, 22). 
Der Übergang von einer Gesellschaft, die sich pri-
mär von gesammelten Pflanzen und Aas ernährte, 
zu einer solchen, die die Jagd als zusätzliche Form 
der Nahrungsbeschaffung implementierte, resul-
tierte aus ökonomischen Bedingungen bzw. klimati-
schen Veränderungen und ist damit eine soziale und 
kulturelle Praxis und kein instinktives oder angebo-
renes Verhalten (vgl. ebd., 24). 

Mit der Entwicklung von Ackerbau und Tier-
zucht vor etwa 10.000 Jahren begann die Sesshaft-
werdung der Menschen, mit der auch die Domesti-
kation von Tieren einherging. Mit diesem Prozess 
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78 II. Rahmungen von Gewalt

wurde schließlich der Grundstein für eine systemati-
sche gewaltsame Nutzung und Zurichtung von Tie-
ren für menschliche Zwecke gelegt. Die ersten For-
men des Freiheitsentzugs und der Kontrolle der Re-
produktion ermöglichten einen systematischen und 
auf Dauer sichergestellten Zugriff auf Tierprodukte 
und -körper, etablierten ihren Eigentumsstatus und 
bildeten damit den Beginn der Institutionalisierung 
der gewaltsamen Nutzung von Tieren.

Für das gegenwärtige Verhältnis zu Tieren ist vor 
allem die Epoche der Industrialisierung von zentra-
ler Bedeutung. Diese hatte einen entscheidenden 
Einfluss auf die Durchführung der ökonomisch mo-
tivierten Gewalt an Tieren und bewirkte durch die 
Entwicklung neuer, rationalisierter und professiona-
lisierter Produktionsverfahren eine stetige Zunahme 
tierlicher Opfer. Dies gilt insbesondere für den Be-
reich der Fleischproduktion. So hat der moderne 
Schlachthof als Ort der Mechanisierung des Tötens 
von Tieren seinen Ursprung in dieser Zeit. Die 
 Chicagoer Großschlachthöfe des späten 19. Jahr-
hunderts, deren Tötungskapazität bereits 1884 bei 
200.000 Tieren pro Tag lag (vgl. Mellinger 2000, 
115), gelten durch das Prinzip der systematischen 
und arbeitsteiligen Zerlegung tierlicher Körper als 
Wiege der Fließbandproduktion (vgl. Nibert 2002, 
66). Grundsätzlich lässt sich ab dieser Ent-
wicklungsphase der Zivilisationsgeschichte mit Be-
zug auf Norbert Elias ’ These des Vorrückens der 
»Scham- und Peinlichkeitsschwelle« (1939, 13) ein 
zunehmender Rückgang der ›rohen‹ und ›brutalen‹ 
Gewalt an Tieren in öffentlichen Räumen konstatie-
ren. So kam es im 19. Jahrhundert in Europa zu ge-
setzlichen Verboten der Gewalt an Tieren in der Öf-
fentlichkeit und zur Gründung erster Tierschutz-
vereine (vgl. Mellinger 2000, 125). Gleichzeitig 
nahmen jedoch Gefangenhaltung und Tötung tierli-
cher Individuen für menschliche Zwecke nicht ab, 
sondern wurden lediglich mehr und mehr ›hinter 
die Kulissen‹ verlegt und zunehmend von tech-
nisch-rationalisierten Produktionssystemen und 
Verfahrensabläufen geprägt. Die räumliche Ver-
drängung von Gewalthandlungen an Tieren aus der 
Öffentlichkeit zeigt sich in der Moderne z. B. darin, 
dass Schlachthöfe allmählich aus den urbanen Zen-
tren an die Stadtränder verlegt werden.

Die institutionalisierte Gewalt in der heutigen 
 agrarindustriellen Intensivhaltung von Tieren findet 
in geschlossenen Räumen und mit immer höheren 
Produktionskapazitäten statt. Die 1950er Jahre mar-
kieren in diesem Zusammenhang einen Zeitraum, in 

dem auch die ›Tierproduktion‹ weitgehend durch 
die Einführung von Massentierhaltungssystemen 
(vor allem von Hühnern und Schweinen) industria-
lisiert und zu weiten Teilen monopolisiert wurde. 
Die Effektivierung der Tierhaltung ging mit der Ent-
wicklung von Produktionsmitteln und Technologien 
einher, die etwa Hühnerschlachthöfe größtenteils 
automatisiert haben oder die tierlichen Körper 
wachstumssteigernd manipulierten. Die moderne 
Gesellschaft hat auf diese Weise mit den ihr eigenen 
Mechanismen und Transformationsprozessen zum 
gegenwärtigen Stand der Institutionalisierung der 
Gewalt an Tieren beigetragen. 

Der Topos einer gewaltfreien Moderne erweist 
sich also (auch) hinsichtlich der organisierten Ge-
walt gegen Tiere als Illusion. Zumindest in quantita-
tiver Hinsicht nimmt die Produktion tierlicher Ge-
waltopfer alleine aufgrund des weltweit steigenden 
Fleischkonsums zu. Die westlichen Gegenwartsge-
sellschaften sind dabei stärker als vorherige Gesell-
schaften durch widersprüchliche Umgangsweisen 
mit Gewalt an Tieren charakterisiert. Diese bestehen 
z. B. in postindustriellen Gesellschaften einerseits 
aus persönlichen Beziehungen und Bindungen im 
Bereich der ›Haustierhaltung‹ und dazugehörigen 
Personalisierungstendenzen (vgl. Wiedenmann 2002, 
34), andererseits aus der Entindividualisierung und 
institutionalisierten Tötung von Tieren, z. B. für die 
Nahrungsmittelproduktion. Die ambivalente Kon-
struktion verschiedener Tierbilder, die zuweilen 
auch die gleiche Tierart verschieden konzeptionie-
ren (z. B. beim Kaninchen als ›Haustier‹, ›Wildtier‹ 
sowie ›Fleischlieferant‹ innerhalb desselben Kultur-
kreises), ist dabei komplex und steht in Verbindung 
mit entsprechenden Empathie-Potenzialen und da-
mit einhergehenden teilweise gewaltsamen Behand-
lungsweisen von Tieren (vgl. Stewart/Cole 2009).

Die Institution des sich in der Moderne etablie-
renden Tierschutzes steht des Weiteren paradigma-
tisch für den ambivalenten Umgang mit Tieren. 
Zwar werden hier der Idee nach Tiere als leidensfä-
hige Subjekte anerkannt und Gewalthandlungen in 
ihrer Form abgemildert, dennoch zeige sich der 
Tierschutz, so Fischer, in seiner ideologischen wie 
praktischen Form als paradoxes Phänomen der »Zi-
vilisierung der Barbarei« (Fischer 2001, 181), die nur 
die Form der Gewalt, jedoch nicht die Gewalt selbst 
problematisiere, sondern diese nur durch tierschutz-
rechtliche Verordnungen reguliere und so legiti-
miere (vgl. ebd.). Während also private Gewalt ge-
genüber ›Haustieren‹ oder bestimmte Formen der 
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798. Gewalt an Tieren

an die Öffentlichkeit gelangten Gewalt gegenüber 
›Nutztieren‹ geächtet und skandalisiert werden, 
kann sich auf der anderen Seite das System der insti-
tutionalisierten Gewalt an Tieren reibungslos perpe-
tuieren. Dennoch können auch moralische Wand-
lungsprozesse, in deren Kontext es zu einer Zu-
nahme grundsätzlicher Kritik an der Gewalt an 
Tieren kommt, festgestellt werden. Phänomene wie 
das Auftreten der auf Abschaffung der gewaltsamen 
Nutzung von Tieren hinarbeitenden Tierrechts- und 
Tierbefreiungsbewegung sowie die Verbreitung von 
Ernährungspraktiken wie Vegetarismus und Vega-
nismus, verdeutlichen, wie tierbezogene Einstellun-
gen und Wertvorstellungen von Veränderungen be-
troffen sind.

Die gesellschaftliche Rahmung 
von Gewalt an Tieren

Um das Ausmaß und Spektrum von Gewalt an Tie-
ren sowie deren Spezifikum einer weitgehend still-
schweigenden gesellschaftlichen Akzeptanz wissen-
schaftlich zu analysieren und zu erklären, wurde in 
den Human-Animal Studies – in Anlehnung an Be-
griffe wie Rassismus oder Sexismus – der Begriff des 
Speziesismus geprägt. ›Speziesismus‹ bezeichnet 
diejenigen gesellschaftlichen Beziehungen zwischen 
Menschen und Tieren, die vor allem durch Herr-
schaft und Gewalt sowie durch ein instrumentelles 
Verhältnis strukturiert sind und umfasst sowohl eine 
materielle Ebene realer Gewaltverhältnisse gegen-
über Tieren, als auch eine ideelle Ebene legitima-
torischer Ideologien. Auf der ideellen Ebene der 
 Legitimierung von Gewalt an Tieren spielt insbe-
sondere der Mensch-Tier-Dualismus eine maßgebli-
che Rolle, der das abendländische Denken sowie 
dessen Moralvorstellungen und Identitätsentwick-
lung prägt. Hierbei werden Tiere als das Naturgege-
bene ›ganz Andere‹, als Gegenbild zum Menschen, 
definiert, wodurch eine zentrale Grundlage für hier-
archische Wirklichkeitskonstruktionen, Höher- und 
Minderwertigkeitszuordnungen, moralische Bewer-
tungen und Legitimationsschemata für Ausgren-
zungs-, Unterdrückungs- und Gewaltformen ge-
schaffen wird (vgl. Mütherich 2005). Die so entstan-
dene Grenzziehung zwischen Menschen und Tieren 
»markiert gemeinhin das Ende des Sozialen; sie legi-
timiert Differenzierungen, die heute unter Men-
schen gänzlich tabuisiert sind und begründet ein so-
zial weitgehend gebilligtes System millionenfacher 

Einsperrung, Verletzung und Tötung« (Fischer  2001, 
171). Diese systematische Gewalt kennzeichnet die 
materielle Ebene des Speziesismus, welche vor allem 
durch die Kategorien ›Nutzen‹, ›Profit‹ und ›Aus-
beutung‹ charakterisiert ist. Die unterschiedlichen 
Gewalthandlungen an Tieren benötigen dabei eine 
Legitimationsideologie, um sie zu rechtfertigen, was 
die Interaktion beider Ebenen des Speziesismus ver-
deutlicht. Je nach spezifischer Gewaltform wäre zu 
untersuchen, wie diese Interaktion konkret ausge-
staltet ist. Diese gesellschaftlich tief verankerte 
Struktur des Speziesismus schafft darüber hinaus 
durch ihre normativen Implikationen eine Legitima-
tionsbasis nicht nur für Gewalt an Tieren, sondern 
eignet sich idealtypisch auch zur animalisierenden 
Herabsetzung menschlicher Individuen und Grup-
pen und kann damit ebenfalls interhuman gewaltbe-
fördernd wirken (vgl. Fischer 2001, 184 f.).

Weiterhin überschneidet sich die Gewalt an Tie-
ren maßgeblich mit der sozialen Ordnungskategorie 
›Geschlecht‹. So werden viele Formen von Gewalt an 
Tieren primär von männlichen Personen ausgeübt, 
wie beispielsweise die Jagd oder Schlachthofarbeit 
(vgl. Cudworth 2011, 132 f.). Schlachthöfe und an-
dere Orte, an denen Gewalt an Tieren ausgeübt wird, 
können daher als vergeschlechtlichte soziale Räume 
verstanden werden, in denen Arbeit und Arbeitspro-
zesse im Kontext von Inszenierungen geschlechtli-
cher Identitäten und Hierarchien ablaufen. Weiter-
hin ist Empathie mit dem Leiden von Tieren kultu-
rell eher mit Weiblichkeit konnotiert und weniger 
Bestandteil hegemonialer Männlichkeitsvorstellun-
gen. Auch hinsichtlich des Konsums von Tier-
produkten besteht eine enge Verbindung mit der 
Kon struktion vergeschlechtlichter Identitäten, was 
sich beispielsweise am geschlechtsspezifisch unter-
schiedlichen Konsum von Fleisch sowie an einer un-
terschiedlichen Akzeptanz vegetarischer oder vega-
ner Lebensstile zeigt (vgl. Gutjahr 2012).

Speziesistische Denk- und Handlungsweisen ge-
genüber Tieren werden durch Sozialisationsprozesse 
erlernt und reproduziert. Diese ›speziesistische So-
zialisation‹ beginnt bereits beim ersten Verzehr tier-
licher Produkte und der sukzessiven Neutralisie-
rung des (kindlichen) Unbehagens angesichts der 
Gleichzeitigkeit von Tierliebe und Tierkonsum (vgl. 
Stewart/Cole 2009). Weitere zentrale Sozialisations-
instanzen sind etwa Kindergarten, Schule, Medien 
oder Werbung, in welcher der Konsum gewaltsam 
hergestellter Tierprodukte als gesellschaftliche Nor-
malität (re)inszeniert wird. Derlei Sozialisationser-
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80 II. Rahmungen von Gewalt

fahrungen prägen sowohl Konsumierende als auch 
Täterinnen und Täter, wobei in Bezug auf letztere 
zuweilen von einer täterspezifischen Sozialisation 
gesprochen werden kann, wenn diese beispielsweise 
aus familiären oder kulturellen Gründen schon früh 
mit der Haltung und Tötung von Tieren Kontakt 
hatten und so sukzessive in die Welt der Tiernutzung 
eingeführt wurden. Die Ausübung oder Akzeptanz 
von Gewalt an Tieren ist somit nicht nur ein indivi-
duelles Phänomen, sondern wird kollektiv durch in 
die Gesellschaft eingebettete Denk- und Handlungs-
strukturen erzeugt und reproduziert. 

Ein elementarer Teil der gesellschaftlichen Rah-
mung der Gewalt an Tieren ist die Ebene der Institu-
tionen. Spezifisch für die Gewalt an Tieren ist hier-
bei ihr normativer Gehalt sowie ihr hoher Ausdiffe-
renzierungsgrad: Im Unterschied zu den meisten 
Institutionen mit Bezug zu zwischenmenschlicher 
Gewalt betrifft der normative Gehalt tierbezogener 
Institutionen bis auf wenige Ausnahmen die gesell-
schaftlich akzeptierte Gewaltausübung und nicht 
deren Verbot oder Sanktionierung. Dies zeigt sich 
beispielsweise im Tierschutzgesetz, das zwar Leben 
und Wohlbefinden von Tieren als schützenswert 
kennzeichnet, zugleich jedoch Regelungen einführt, 
die umfassende Gewalt- und Tötungshandlungen, 
an Tieren insbesondere im Rahmen von Landwirt-
schaft und Tierversuchen, legitimieren. Der hohe 
Grad an Ausdifferenzierung tierbezogener Instituti-
onen zeigt sich in unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Subsystemen, etwa in Form rechtlicher, wirt-
schaftlicher, finanz- und gesellschaftspolitischer 
 Regelungen, in (bio)technologischen und arbeits-
technischen Abläufen sowie in Organisationen, wel-
che die Umsetzung institutioneller Regelungen zum 
Ziel haben. Auch wenn nicht ohne Weiteres von ei-
nem widerspruchsfreien institutionellen Gefüge ge-
sprochen werden kann, spiegelt dieses Gefüge den-
noch den Grundkonsens gewaltsamer gesellschaftli-
cher Tiernutzung wider. 

Individuelle Umgangs- und 
 Verarbeitungsweisen von Gewalt 
an Tieren

Neben der Frage der kulturell-symbolischen und in-
stitutionellen Einbettung der Gewalt an Tieren stellt 
sich die Frage, wie Menschen individuell und im 
Wechselspiel mit den jeweils vorgefundenen sozia-
len Strukturen Gewalt an Tieren neutralisieren. 

Neutralisation soll in diesem Zusammenhang be-
deuten, dass die Akteure einen Umgang mit der Ge-
walt finden, so dass diese subjektiv nicht mehr als 
 etwas Negatives, Verstörendes oder Handlungsauf-
forderndes empfunden wird. Dabei stehen Men-
schen unterschiedliche soziale Mechanismen, Tech-
niken und Umgangsstrategien zur Verfügung, die 
ihnen helfen, Gewalt an Tieren hinzunehmen. Diese 
Umgangsformen haben einen wesentlichen Anteil 
an der Stabilisierung und Legitimierung der Gewalt. 
Dabei hängt die Art, wie Menschen Gewalt an Tie-
ren neutrali sieren, unter anderem maßgeblich davon 
ab, ob sie Täter (etwa als Schlachtende oder Jagende) 
oder Nutznießende (etwa als Konsumierende von 
Tierprodukten) sind, welchen sozialen, kulturellen 
und Bildungshintergrund sie aufweisen oder wie sie 
vergeschlechtlicht sind.

Diese unterschiedlichen Umgangs- und Verarbei-
tungsweisen lassen sich anhand der Kategorien ›Dis-
tanzierung‹, ›Normalisierung‹ und ›Rationalisie-
rung‹ ordnen (für eine ausführliche Analyse bezüg-
lich der Fleischindustrie vgl. Sebastian 2012): Der 
Umgang mit ›Nutztieren‹ ist maßgeblich von diver-
sen Prozessen der Distanzierung durchzogen. Bereits 
alltagssprachlich wird in vielfältiger Weise Distanz 
zu Tieren hergestellt, etwa wenn bestimmte Fleisch-
produkte nicht mehr auf tierliche Körper verweisen, 
sondern durch Bezeichnungen wie ›Nugget‹ oder 
›Burger‹ ersetzt werden. Auch die Gewalthandlun-
gen selbst werden häufig mit Euphemismen belegt, 
so dass etwa Schweine nicht umgebracht, sondern 
›verarbeitet‹ werden. Räumlich wird Distanz vor al-
lem durch die Verschiebung von Schlachthöfen, 
Mastanlagen, Versuchslaboren und Ähnlichem in 
ländliche Gebiete hergestellt. Der Tötungsprozess 
wird vor der Mehrheitsgesellschaft hermetisch abge-
riegelt, so dass die Konsumierenden lediglich die ab-
gepackten und kaum mehr an ehemals lebende Tiere 
erinnernden Fleischprodukte im Supermarkt sehen 
(müssen). Eine besondere Form der Distanzierung 
findet ihren Ausdruck in der emotionalen Verhär-
tung gegenüber tierlichem Leiden und in der Ver-
drängung oder Leugnung der Gewalt. Die Tendenz, 
Gedanken an Unangenehmes oder die eigenen all-
täglichen Praxen In-Frage-Stellendes zu blockieren 
oder diese mittels Indifferenz zu ertragen, gehört zu 
den wirkmächtigsten Faktoren der individuellen 
Neutralisation von Gewalt an Tieren. Das bisher Be-
schriebene kann als ein System der Vermeidung un-
angenehmer oder gar verstörender Einsichten ver-
standen werden, womit einer Stabilisierung instituti-
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818. Gewalt an Tieren

onalisierter Gewalt an Tieren Vorschub geleistet 
wird. Die stärkste Ausprägung erfährt die Distanzie-
rung in der Entindividualisierung und Verdingli-
chung der Tiere. Diese werden de facto in der Nah-
rungsproduktion (und weit darüber hinaus) als Sa-
chen, Produktionsmittel oder Waren behandelt und 
wahrgenommen, wodurch die je individuellen tier-
lichen Opfer anonymisiert und entindividualisiert 
werden. Die Negation tierlicher Subjektivität, d. h. 
das Aberkennen der Einzigartigkeit jedes einzelnen 
Tieres und die Inwertsetzung tierlicher Körper und 
Arbeitskraft, ist von wesentlicher Relevanz bei der 
Aufrechterhaltung der systematischen Gewalt an 
Tieren. 

Prozesse und Strategien der Normalisierung er-
möglichen und bedingen dabei die widersprüchliche 
Gleichzeitigkeit der Verschleierung der Gewalt ei-
nerseits und ihrer Omnipräsenz und Alltäglichkeit 
andererseits. Dabei ist die Gewöhnung an die Ge-
walt ein maßgeblicher Faktor, der sie selbst dort als 
irrelevant erscheinen lässt, wo sie direkt (etwa in 
Form von Medienberichten über Schlachtungen) 
oder indirekt (etwa in Form von Fleischprodukten) 
sichtbar wird. So sind Gewalthandlungen an Tieren 
so stark in die Normordnung, unterschiedliche Pro-
duktionsprozesse und Institutionen, kulturelle Rah-
mungen des Sozialen und die Alltagserwartungen 
und -erfahrungen der Menschen eingeebnet, dass 
ihnen das ›Besondere‹, Irritierende und somit die 
Relevanz genommen wurde. Die systematische 
Züchtung, Gefangenhaltung und schließlich indus-
trielle Tötung tierlicher Individuen im Schlachthof 
wird von der Mehrheit der Bevölkerung weitgehend 
gleichgültig hingenommen bzw. durch den Konsum 
von Fleischprodukten mitverursacht und legiti-
miert. Fleischkonsum ist als soziale Norm habituali-
siert (vgl. Fiddes 1993, 18), Vegetarismus oder gar 
Veganismus hingegen gelten als Abweichungen. Die 
Normalität der Gewalt an Tieren trägt dabei ideolo-
gische Züge, was sich unter anderem in tief interna-
lisierten Wahrnehmungs- und Überzeugungssche-
mata ausdrückt, welche Melanie Joy als ›Carnismus‹ 
bezeichnet. Carnismus sei ein System von Ein-
stellungen und Überzeugungen, das den Verzehr 
 bestimmter Tiere als ethisch vertretbar und ange-
messen definiere. Fleischkonsum stelle keine Not-
wendigkeit dar (vgl. Joy 2010, 30), sondern sei eine 
Entscheidung, die auf einem Set an Annahmen über 
Tiere und Menschen beruhe (vgl. ebd., 29). Durch 
die Anerkennung der gewohnten und repetitiv er-
fahrenen Normalität und durch die kollektive Aus-

übung gewaltsamer oder auf Gewalt basierender 
Praxen werden soziale Prozesse, die unter anderen 
Umständen Protest oder Ablehnung provozieren 
würden, trivialisiert und akzeptiert. So kann erklärt 
werden, dass normierte und institutionalisierte Ge-
walthandlungen, wie die Schlachtung im Akkord, 
widerspruchslos hingenommen werden, während 
die Misshandlung eines Tieres auf offener Straße un-
mittelbare Widerstandshandlungen auslöst. 

Die Gewalthandlungen an Tieren sind dabei in ei-
nem doppelten Sinne rationalisiert. Einerseits ist 
ihre konkrete Ausführung Resultat eines arbeitsteili-
gen Rationalisierungsprozesses, in dem Verantwort-
lichkeiten selbst innerhalb der Tätergruppe oftmals 
diffus und uneindeutig werden. An der Herstellung 
von Fleischprodukten sind eine Vielzahl unter-
schiedlicher Akteure beteiligt: Von der Zucht und 
Mast, über den Vertrieb landwirtschaftlicher Werk-
zeuge und Technik, den Transport zum Schlachthof 
bis zur Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung 
der Tierkörper wird die Verantwortung derart ge-
teilt, dass ein System kollektiver Gewalt entsteht, in 
dem niemand sich persönlich verantwortlich fühlen 
muss und dennoch die industrielle Massentötung 
vonstattengehen kann. Hinzu kommen noch die un-
terschiedlichen Groß- und Einzelhändler, Gastrono-
miebetriebe und letztlich die Konsumentinnen und 
Konsumenten. Der Schlachthof ist ein Ort stark aus-
geprägter Arbeitsteilung, an dem die Arbeitenden 
stets die immer gleiche, routinierte Handbewegung 
wiederholen. Es entwickelt sich häufig eine Mentali-
tät, nach der das eigene Handeln moralisch bedeu-
tungslos wird und sich die Arbeitenden lediglich als 
ein sprichwörtliches Rädchen im Getriebe verste-
hen, das jederzeit ersetzt werden kann und nur einen 
vermeintlich geringen Anteil am Gesamtprozess hat 
(vgl. Pachirat 2011, 118 ff., 159 f.). 

Die zweite Bedeutung der Rationalisierung be-
trifft die unterschiedlichen Legitimationsideologien, 
welche die Gewalt an Tieren rechtfertigen und die 
sich, wie bereits erläutert, je nach Akteur und Kon-
text stark unterscheiden können, wobei sich einige 
Elemente identifizieren lassen, die besonders oft zur 
Anwendung kommen. Zu diesen Elementen gehö-
ren zum Beispiel die Verweise, die Gewalt an Tieren 
sei eine unveränderbare historische Konstante und 
somit naturgegeben, wobei diese vermeintliche Na-
türlichkeit den Gewalthandlungen als Legitimation 
dient (vgl. Nibert 2002, 197; Joy 2009, 97). Die Kon-
struktion einer objektiven Notwendigkeit der Ge-
walt an Tieren wird ferner etwa durch Verweise auf 
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82 II. Rahmungen von Gewalt

den ökonomische Nutzen (vgl. Sebastian 2012, 88 f.), 
auf eine nur durch den Konsum von Tierprodukten 
erreichbare gesunde Ernährung oder auf religiöse 
Gebote ausgedrückt. Eine besonders bedeutsame 
Form der legitimierenden Rationalisierung der Ge-
walt an Tieren ist der Verweis auf die bereits be-
schriebenen Konzepte ›tierschutzgerechter Gewalt‹ 
in Form ›artgerechter Haltung‹ und ›humaner 
Schlachtung‹, die zu besonders wirksamen Legiti-
mationsinstanzen werden können, indem ihre mo-
ralische Autorisationsfunktion eventuell auftretende 
Gewissenskonflikte von Konsumierenden und Pro-
duzierenden beruhigt (vgl. ebd., 93 ff.).

Fazit 

Trotz der aufgezeigten Allgegenwart und der Kom-
plexität der Gewalt an Tieren ist diese noch weitge-
hend unerforscht. Der bisherige anthropozentrische 
Fokus der Gewaltforschung ist angesichts des evi-
denten Ausmaßes institutionalisierter Gewalt an 
Tieren nicht angemessen. Hier muss insbesondere 
eine sich als selbstreflexiv verstehende und kulturelle 
Selbstverständlichkeiten hinterfragende Gewaltfor-
schung ihre eigenen theoretischen und forschungs-
leitenden Konzepte überdenken. Dass absichtsvolle 
Verletzungen von Tieren, insbesondere von land-
wirtschaftlich genutzten Tieren, in der Regel nicht 
unter den Gewaltbegriff gefasst werden, verdeut-
licht, wie sehr die Anwendung des Gewaltbegriffs 
Folge von Aushandlungsprozessen und Ausdruck 
normativer Ordnungen ist. Das komplexe Gewalt-
verhältnis gegenüber Tieren kann anhand verschie-
dener Ebenen und Zugänge untersucht werden. Hier 
wäre z. B. zu fragen, inwiefern sich Gewaltpraxen ge-
gen Tiere in unterschiedlichen Feldern und Berei-
chen voneinander unterscheiden, um die verschie-
denen Deutungs- und Handlungsweisen der jeweili-
gen beteiligten Akteure zu rekonstruieren. Von den 
Möglichkeiten der Erforschung tierbezogener Ge-
waltphänomene könnte überdies auch die Untersu-
chung zwischenmenschlicher Gewaltformen profi-
tieren – etwa im Zusammenhang mit der Animali-
sierung des Opfers als Legitimationsstrategie für 
Gewalthandlungen. 

Ein weiteres relevantes Forschungsthema ist die 
Frage, welche moralischen, kulturellen und struktu-
rellen Veränderungsprozesse dazu führten, dass spe-
zifische Formen von Gewalt – vornehmlich indivi-
duelle, private Gewalthandlungen an Tieren in Form 

von Tierquälerei – heute zunehmend geächtet wer-
den. Ebenso wäre zu analysieren, wie die Grenzen 
zwischen illegitimer Tierquälerei und legitimer, ge-
waltsamer Nutzung von Tieren gezogen werden.

Auch das systematische Zusammenwirken zwi-
schen institutionellen Konstellationen, gesellschaftli-
chen Akteuren, kulturellen Leitbildern und sozialen 
Mechanismen im gesellschaftlichen Mensch-Tier-
Verhältnis ist gegenwärtig weitgehend unerforscht. 
Die Einbeziehung einer historischen oder internatio-
nalen Vergleichsdimension sowie transnationaler 
Rahmenbedingungen erscheint überdies für eine 
tiefergehende Analyse insbesondere von institutio-
nalisierter Gewalt an Tieren geboten.
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9. Sexualität

Das Verhältnis zwischen Gewalt und Sexualität ist 
im Alltagsbewusstsein implizit so gegenwärtig wie 
explizit unthematisiert. Eine diskursanalytisch in-
spirierte Durchsicht unterschiedlicher Textsorten 
(alltäglicher Austausch im Gespräch, Literatur, me-
diale Berichterstattung) würde, so ist zu vermuten, 
eine Praxis des Wissens, des Verrätselns und des Be-
schweigens aufzeigen. 

Das Verhältnis von Sexualität und Macht oder 
auch das von Sexualität und Herrschaft hingegen ist 
klassischer Gegenstand theoretischer Erörterungen, 
wobei hier häufig der Eindruck entsteht, Gewalt sei 
mitgemeint, wenn von Macht und Herrschaft die 
Rede ist. Macht und Herrschaft sind jedoch zunächst 
Positionen, die mit oder ohne Zuhilfenahme von Ge-
walt erobert werden, von denen aus Gewalt ausgeübt 
werden kann, nicht aber ausgeübt werden muss. 
Machttheoretische Analysen liefern mithin nicht per 
se Auskünfte über das Verhältnis von Sexualität und 
Gewalt. Sie verweisen bestenfalls auf die Gewalt als 
Mittel zur Herstellung von Zuständen, nicht aber auf 
die Bedeutung des Phänomens an sich. Eine Aus-
nahme bilden psychoanalytische und sexualwissen-
schaftliche Theorien, die das Verhältnis von Sexuali-
tät und Gewalt nach ihrem Erklärungsgehalt zur 
Analyse individueller Triebschicksale befragen und 
über individuelle Befunde hinaus Hinweise auf das 
gesellschaftliche und kulturelle Umfeld dieser Trieb-
schicksale liefern (Quindeau 2005), so etwa wenn der 
Begründer einer ›kritischen Sexualwissenschaft‹, 
Volkmar Sigusch , konstatiert, Sexualität sei poten-
ziell auch als Quelle und Tatort von Unfreiheit, Un-
gleichheit und Gewalt zu lesen (Sigusch 1996). 

Kongruenzen

Sexualität sowie Gewalt lassen sich zunächst als 
Handlungs- und Erlebniszusammenhänge beschrei-
ben, denen affektive, körperliche Lebensentäuße-
rungen zugrunde liegen. Diese Affekte wiederum 
werden von in den Leib und in die Seele eingeschrie-
benen Erfahrungen und durch die Aneignung von 
Bedeutungskonstruktionen in einem bestimmten 
historischen, sozialen und kulturellen Kontext 
strukturiert (Laqueur 1992; Irigaray 1980).

Es bedarf zunächst anatomischer, hormoneller 
und physiologischer Voraussetzungen, um sowohl 
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